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Teilrevision des Epidemiengesetzes
Vernehmlassung 


Eidgenössisches Departement des Innern EDI
3003 Bern
Per Mail an: 	revepq@bag.admin.ch
		gever@bag.admin.ch 

									Bern, 20. 03. 2024

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Baume-Schneider,
Sehr geehrte Frau Direktorin
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir von der VASOS, der Vereinigung Aktiver Senior:innen- und Selbsthilfeorganisationen Schweiz bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu dieser Revision und übermitteln Ihnen gerne unsere Rückmeldungen. In unserer Beurteilung nehmen wir auch die Anliegen des Round Table Antibiotika Schweiz auf. Die Notwendigkeit des Epidemiengesetzes (EpD) steht für die VASOS ausser Frage. Bei der Bewältigung der Corona Krise zeigte sich, dass das Gesetz diverse Änderungen erfahren muss, um für künftige Krisen besser vorbereitet zu sein. Prozesse, Instrumente und Zuständigkeiten, wie auch die Sicherstellung der nötigen medizinischen Güter und Ressourcen bei Bund, Kantonen und Gemeinden sind klarer zu umschreiben. Die VASOS erwartet eine stärkere Gesamtführung in und auch vor allfälligen Krisen. So begrüsst die VASOS eine Verbindlichkeit der Vorsorge im Hinblick auf mögliche Gefährdungen der öffentlichen Gesundheit inkl. der erwähnten Sicherung der Versorgung mit medizinischen Gütern und Ressourcen auch  in infrastruktureller und personeller Hinsicht. Die Erfahrungen in der Covid-Pandemie haben gezeigt, dass die Ressourcenfrage personeller und infrastruktureller Art bereits in der Vorsorge mehr Beachtung erfordert. Dies umso mehr als heute z.B. mangels Pflegepersonal Betten abgebaut werden und zunehmend Versorgungsengpässe entstehen. Die in Abschnitt 5 vorgesehenen Regelungen genügen diesem Anliegen nicht wirklich.
Dass die Finanzierung von Tests, Impfungen und Arzneimitteln vorgängig festgelegt wird, begrüsst die VASOS. Auch dass auf die Definition von Schwellenwerten für die Beurteilung der Lage verzichtet werden soll, da je nach  Erreger unterschiedliche Szenarien denkbar sind. 
Das EpG ist eine Basis für den grundsätzlichen Umgang mit Erregern. Dazu gehören Bestimmungen zur Früherkennung und Überwachung von epidemiologischen Entwicklungen, das Meldewesen von übertragbaren Krankheiten, die Bereiche antimikrobieller Substanzen und der Resistenzentwicklung, healthcare assoziierte Infektionen sowie der One-Health-Ansatz. Ebenso stellen die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und Institutionen sowie die Förderung von Forschung, Entwicklung und Herstellung medizinischer Güter wichtige Elemente dar. Wir unterstützen die vorgeschlagenen Stossrichtungen. 
Die VASOS begrüsst somit die Vorlage zur Revision im Grundsatz und nimmt zu einigen Punkten wie folgt Stellung: 
Art. 5a: Die Massnahmen dieses Gesetzes sollen einen chancengleichen Zugang für Alle zu Einrichtungen und Mitteln wie in Art. 2 Absatz 2 Bst.e formuliert, sichern. Um diese Chancengleichheit in einer Krise zu gewährleisten, sind auch im Rahmen der Vorsorge Massnahmen zur Vermeidung einer möglichen Überbelastung der Gesundheitsversorgung präventiv vorzusehen, dies insbesondere mit Blick auf die Chancengleichheit in der Versorgung von vulnerablen und älteren Menschen in einer Krise. 
Art. 8: Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Vorbereitungs- und Bewältigungspläne unabhängig von bestimmten Erregern erstellt werden, was die VASOS begrüsst. Die Kantone sind eng in die Erarbeitung des nationalen Pandemieplans einzubeziehen, dies auch hinsichtlich des Nachweises der Gewährleistung einer chancengleichen Versorgungssicherheit unter Einbezug von Altersinstitutionen in die Vorbereitungs- und Bewältigungspläne. 
Art. 11: Der Überwachung von übertragbaren Krankheiten kommt eine hohe Bedeutung zu. Wobei sich auch diese vermehrt nach dem One-Health Grundsatz orientieren sollte.
Art. 44 Abs.4: hier kann der Bund Vorschriften erlassen über die Vorratshaltung von wichtigen medizinischen Gütern, nicht nur in Spitälern sondern auch bei öffentlichen und privaten Institutionen des Gesundheitswesens. Aufgrund der  Erfahrungen in der Covid-Pandemie beantragt die VASOS, dass Alters- und Pflegeheime wie auch öffentliche und private Spitexorganisationen diesen Vorschriften zu unterstellen sind.  
Art. 50a: VASOS begrüsst die Aufnahme von Artikel 50a, der es dem Bund ermöglicht, proaktiv und langfristig internationale Organisationen und Initiativen, wie z.B. WHO, CEPI, Global AMR R&D Hub, CARB-X und GARDP zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung zu unterstützen. In der Schweiz aber auch im Ausland basierte Organisationen leisten als sog. „push-funders“, die mit diesem Artikel unterstützt werden können, wichtige Beiträge in der Erforschung und Entwicklung von antimikrobiellen Therapien. Diese Therapien zur Behandlung von Infektionen mit mehrfach resistenten Keimen werden oft in Zusammenarbeit mit Schweizer Unternehmen entwickelt und kommen Patient:innengruppen in der Schweiz und weltweit zugute. 
Art. 51a: VASOS begrüsst die Aufnahme von Art. 51a. Er ermöglicht es dem Bund mit sog. Pull-Anreizen wichtige von Swissmedic zugelassene Antibiotika mittels alternativen, innovativen Modellen zu vergüten, insb. mit Pull-Anreizen. Ohne Pull-Anreize, die für ein funktionierendes Geschäftsmodell sorgen, laufen alle Bemühungen in der Forschung und Entwicklung ins Leere. Im Bereich antimikrobieller Resistenzen sind innovative Vergütungsmodelle deshalb von höchster Wichtigkeit. Insbesondere Modelle, die Umsatz und Profit von der abgesetzten Menge entkoppeln und so zu einem geringeren Überverbrauch beitragen. Kritik: der in Art. 51a Abs. 1 genannte „Schweiz-Bezug bei der Entwicklung“ ist missverständlich. Der Schweizer Bevölkerung sollte im Falle einer Pandemie eine effektive Therapie zur Verfügung stehen, egal wo diese entwickelt wurde. Wir schlagen daher vor, „in der Schweiz“ zu streichen. 
Für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen und Vorschläge dankt die VASOS bestens.
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